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Öffentliche Verkehrsmittel: 

Vom Hbf Buslinie 17  
Haltestelle Bezirksregierung II 

(Albrecht-Thaer-Str.) 

Mit der DB Richtung  

Gronau oder Rheine  

bis Haltepunkt „Zentrum Nord“ 

 

 

 

Aktenzeichen: 

48.06  

 
 

 
Auskunft erteilt: 

Martin Giesecke 
 

Durchwahl: 

+49 (0)251 411-4417 , ? 

Telefax: 

+49 (0)251 411-84417 

Raum: N 2093 , ? 

E-Mail: 

martin.giesecke 
@brms.nrw.de 

 

 
Bitte verwenden Sie 

ausschließlich die Post- und 

Lieferanschrift: 

Bezirksregierung Münster 

48128 Münster 
 

Dienstgebäude: 

Albrecht Thaer Straße 9 

48147 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 

Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 

www.brms.nrw.de 
 

 

 

 

 
Grünes Umweltschutztelefon: 

+49 (0)251 411 - 3300 

 

 

 

 

 

Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-

Thüringen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 

6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 

DE59ZZZ00000094452 

 
 

 

 
 

 
 

Bezirksregierung Münster 

SOBI 

Sozialpädagogisches Bildungswerk 
Achtermannstraße 10-12 
48143 Münster 

 
 
 

 
Anerkennung einer Einrichtung nach § 10 ff des Arbeitnehmerweiterbildungsge-
setzes (AWbG) in der Fassung vom 01.01.2022 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Anerkennung 

 

hiermit erkenne ich Ihre Einrichtung, SOBI (Sozialpädagogisches Bil-
dungswerk) als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung gem. § 10 ff. 

des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes (AWbG) i. d. F. vom 
01.01.2022 an. 
 
Die Anerkennung ist unbefristet. 

Gem. § 11 Abs. 6 AWbG verbinde ich die Anerkennung mit der Auflage, dass mir mit 

dem Ende der Laufzeit des Gütesiegels rechtzeitig dessen Verlängerung nachzuwei-

sen ist. Das Ausbleiben dieses Nachweises hätte eine Anhörung mit dem Ziel des 

Widerrufs der Anerkennung zur Folge. 

 

Ich weise darauf hin, dass durch diese Anerkennung der Einrichtung nicht unmittelbar 

die einzelnen von ihr angebotenen Bildungsveranstaltungen anerkannt sind. Hierzu 

müssen diese auch noch die übrigen Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 AWbG erfüllen. 

Erst dann können daran interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Frei-

stellung nach AWbG gegenüber ihren jeweiligen Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen gel-

tend machen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Giesecke 


